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ANTRAG DES STADTRATES BETREFFEND KREDITBEWILLI-
GUNG VON 480 000 FRANKEN FÜR DIE VERLEGUNG DES 
BUSWENDEPLATZES BEI DER SCHIFFLÄNDE IN NIEDER-
USTER 

(ANTRAG NR.  126A) 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 21 lit. a der Gemeindeord-
nung vom 25. November 2007, folgenden Beschluss zu fassen:

  

1. Für die Verlegung des Buswendeplatzes bei der Schifflände in Niederuster wird ein 
Kredit von 480 000 Franken gesprochen. 

2. Mitteilung an den Stadtrat. 

 
Referent des Stadtrates: Abteilungsvorsteher Bau, Thomas Kübler 
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GESCHÄFTSFELD /  LEISTUNGSGRUPPE STADT-  UND VER-
KEHRSPLANUNG 

A Strategie 

 Leitbild Uster – attraktiver Wohnstandort mit hoher Naherholungs-
qualität 

 Strategischer Schwerpunkt 
Nr. 3 

      

 Strategisches Ziel       

 Massnahme  bisher/neu bzw. falls neu in Massnahmenkatalog aufnehmen 
      

B NPM: Wirkungs- und Leistungsziel, das mit Antrag verfolgt wird 

 Bestehend Z03 

 Neu  

B1 Leistung, die mit diesem Antrag erbracht werden soll 

 Bestehend L05 

 Neu  

B2 Indikator, der zur Messung der Zielerreichung verwendet werden soll 

 Bestehend – 

 Neu  

B3 Kennzahl/en, die aufgrund dieses Antrages aufgenommen werden 

 Bestehend – 

 Neu  

B4 Finanzen (inkl. allf. Personalkosten), die aufgrund dieses Antrages benötigt wer-
den 

 Einmalig Investitionsrechnung Summarische Info, Details im Antrag  

 Einmalig Laufende Rechnung Fr.       im Globalkredit Jahr noch nicht enthalten  

 Folgekosten total 
- davon Kapitalfolgekosten 
- davon übrige Mehrkosten 

Fr.       
Fr.       (kein Bestandteil Globalkredite) 
Fr.       im Globalkredit ab Jahreinzustellen 
(Mehrkosten = übrige Folgekosten ./. Erträge Globalkredit) 

B5 Personal, welches aufgrund dieses Antrages benötigt wird 

 Veränderung 
Begründung bei 
Veränderung: 

keine 

C Bemerkungen zu Konzepten, anderen bestehenden Dokumenten, Grundlagen etc 
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A.  Ausgangslage 

An der Sitzung vom 26. September 2011 beschloss der Gemeinderat, nur die bestehenden Becken 
beim Strandbad in Niederuster zu sanieren. Auf die in einem umfangreichen Planungsverfahren 
schlussendlich rechtskräftig bewilligte Umgebungs- und Ufergestaltung wurde verzichtet. Somit ist 
die Vision Seepark, welche eine Ausdehnung der Erholungslandschaft – insbesondere im Winter – 
vorsah, in die ferne Zukunft vertagt. Mit Antrag Nr. 126 vom 31. Januar 2012 leitete der Stadtrat 
neue Impulse ein, damit die Aufwertung dieser für die Erholungssuchenden nicht unbedeutenden 
Hafenanlage mit räumlichem Schwerpunkt bei der Schifflände verwirklicht werden kann. Es han-
delte sich dabei um zwei voneinander unabhängig realisierbare Projekte, deren Bewilligung im 
Kompetenzbereich des Kantons gelegen hätte. 

Im Rahmen der Beratung dieses Geschäftes in der vorberatenden Kommission Planung und Bau 
zeigte sich, dass der Segelclub vom Greifensee, der Ruderclub Uster und der Sportfischerverein am 
Greifensee der Neuordnung und Redimensionierung des Trockenplatzes samt kleinem Park ableh-
nend gegenüber stehen. Damit für die Verlegung der Buswendeschlaufe, welche aus busbetrieb-
licher Sicht unbedingt nötig ist, keine weiteren Verzögerungen entstehen und somit bezüglich 
Trockenplatz vertiefte Abklärungen möglich sind, hat der Stadtrat aufgrund der Beratung in der 
Kommission Planung und Bau einen Teilrückzug der Weisung Nr. 126 beschlossen. Mit der vorste-
henden Weisung Nr. 126A unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat nun den Einzelantrag betref-
fend der Verlegung des Buswendeplatzes bei der Schifflände in Niederuster.  

B.  Verlegung Buswendeplatz 

Der heute bestehende Buswendeplatz beim Kioskgebäude ist sanierungsbedürftig. Er entspricht 
aufgrund der immer grösser werdenden Busse nicht mehr den Anforderungen an die benötigte 
Fahrgeometrie. Aus diesen Überlegungen schlägt der Stadtrat die Verlegung des Buswendeplatzes 
an den Seeweg, auf die städtische Parzelle südwestlich des bestehenden Parkplatzes, vor. Die Aus-
gestaltung der Fahrbahn erfolgt aufgrund der grossen Belastung, analog den anderen neugestalte-
ten Bushaltestellen in der Stadt Uster, in Beton. Ausgestattet wird die Bushaltestelle mit einem 
neuen Buswartehäuschen, dessen Kosten nicht Bestandteil der vorstehenden Vorlage sind, sondern 
im Rahmen der Investitionsplanung «Sanierung von Bushaltestellen» abgewickelt wird. 

Die ca. 100 Meter längere Fusswegdistanz zur Schiffstation bei der Schifflände ist zumutbar. Allfäl-
lige Anschlussprobleme an das Kursschiff könnten im Rahmen des Fahrplanverfahrens bereinigt 
werden. Mit der Verlegung des Buswendeplatzes erfolgt beim Kioskgebäude ein räumlicher Befrei-
ungsschlag. Auf der Basis des vorliegenden Vorprojektes wird mit Kosten von 480 000 Franken ge-
rechnet. Der Betrag ist in der Investitionsplanung 2012 eingestellt. 

C.  Weiteres Vorgehen 

Sobald der Gemeinderat den vorstehenden Kredit bewilligt hat, werden die entsprechenden um-
fangreichen Bewilligungen bei den verschiedenen Instanzen eingeholt und das Bauprojekt ausgear-
beitet, damit in der Folge die Anlage baulich realisiert werden kann. 
 
Seerestaurant 

Im Vorprojekt ist informativ ein Baufeld für ein mögliches Seerestaurant eingezeichnet. Es bean-
sprucht den frei werdenden Buswendeplatz. Nach dem Abbruch des bestehenden Kioskes wird Platz 
für ein ansprechendes Gartenrestaurant samt Seeblick frei. Sofern der Gemeinderat dem Kredit 
«Verlegung Buswendeschlaufe» zustimmt, wird der Stadtrat ein entsprechendes Baugesuch als 
Alternativstandort für das Restaurant «La Boîte» und als Ersatz für die Kioskanlage einreichen. Da-
rin integriert ist eine öffentliche, ganzjährig zugängliche WC-Anlage. Dieser Schritt des Stadtrates 
erfolgt aufgrund der Erkenntnis, dass nur mit einem definitiven Baugesuch Klarheit erbracht werden 
kann, ob der Standort für ein Seerestaurant beim heutigen Kiosk von allen einspracheberechtigten 
Gruppen und allfälligen Privatpersonen akzeptiert wird und ob die dazu nötigen Ausnahmebewilli-
gungen durch den Kanton erteilt werden. Der Stadtrat hofft mit diesem Vorgehen zu klärenden Er-
kenntnissen zu gelangen, damit in der Folge an einem runden Tisch auf der Basis des Alternativ-
standortes die verschiedenen Interessengruppen zusammenfinden können. 
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Für diesen Fall hat der Stadtrat mit dem Verein Pavillon Nouvel eine Vereinbarung unterzeichnet, in 
welcher sich die Stadt Uster verpflichtet, vom Verein nach Vorliegen einer rechtskräftigen Baubewil-
ligung und nach durchgeführter öffentlicher Submission für die Realisierung und den Betrieb des 
Restaurants sämtliche Rechte am Gebäude des ehemaligen Restaurants «Nannini» zu einem Kauf-
preis von 190 000 Franken zu erwerben. Dieser Preis setzt sich zusammen aus der Architekturleis-
tung für das Bauprojekt, aus dem Preis, zu welchem der Verein die Rechte am Gebäude und die 
Hülle ersteigert hat sowie aus den Transportkosten. Da die Stadt Uster dieses Kaufrecht nur ausübt, 
wenn sie durch das Submissionsverfahren einen bauwilligen Dritten gefunden hat, welcher sämtli-
che Rechte am Gebäude zum Preis von 190 000 Franken erwirbt, entsteht der Stadt kein finanziel-
les Risiko. Indessen würde der Stadt seitens des Vereins das letzterem im Jahre 2002 gewährte und 
seither verzinste Darlehen über 90 000 Franken zurückerstattet. In der Vereinbarung wird auch 
festgehalten, welches Gastronomiekonzept dem zukünftigen Seerestaurant zugrunde liegt und wel-
che Eckpfeiler der mit dem bauwilligen Investor abzuschliessende Baurechtsvertrag enthalten soll. 
Die Vereinbarung zwischen der Stadt Uster und der Vertrag Pavillon Nouvel lagen dem Antrag 
Nr. 126 informativ bei. 
 
Anzufügen ist, dass die mit dem vorliegenden Teilrückzug zu einem späteren Zeitpunkt zu 
diskutierende Ausgestaltung des Trockenplatzes keine Auswirkungen auf die geschilderte Planung 
betreffend Seerestaurant haben wird.   
 

D.  Antrag 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen.  
 
1. Für die Verlegung des Buswendeplatzes bei der Schifflände in Niederuster wird ein Kredit von 
480'000 Franken gesprochen.  
 
2. Mitteilung an den Stadtrat.  

STADTRAT USTER 

Martin Bornhauser Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident Stadtschreiber 


